
1. Name und Anschrift der Zertifizierungsorganisation

1.1 Name: EdDE Entsorgergemeinschaft der Deutschen Entsorgungswirtschaft e.V.

1.2 Straße: Von-der-Wettern-Str.  25

1.3 Staat: DE Bundesland: NW

Postleitzahl: 51149

Ort: Köln

4. Name und Anschrift des Entsorgungsfachbetriebes (Hauptsitz):

4.1    Name: Becker Umweltdienste GmbH Perleberg

4.2    Straße: Bad Wilsnacker Straße  47

4.3    Staat: DE Bundesland: BB

   Postleitzahl: 19322 Ort: Wittenberge

4.4 Eintrag in das Handels-, Vereins- oder Genossenschaftsregister (sofern ein Eintrag erfolgt ist):

Registernummer (HRA, HRB etc.): HRB 544 NP  Registergericht: Neuruppin

3. Angaben zum Zertifikat

3.1    Nummer des Zertifikats (durch die Zertifizierungsorganisation frei zu vergeben): 0338 (25. jährliche Überprüfung)

3.2    Erstmalige Zertifizierung  oder Folgezertifizierung 

3.3 Vorgangsnummer (soweit von der Behörde erteilt): ZZEE002001122006

3.4 Das Zertifikat beinhaltet 8 Anlage(n).

3.5  Das Zertifikat wird nur für einen bestimmten Betriebsteil erteilt (siehe Anlage(n) 

3.6  Das Zertifikat wird nur für bestimmte Abfallarten, Tätigkeiten oder Standorte erteilt (siehe Anlage(n) 2-8).

3.7 Das Zertifikat ist gültig bis zum 03.01.2025

5. Der Betrieb ist berechtigt, im Hinblick auf die in der Anlage zu diesem Zertifikat genannten Standorte, Tätigkeiten und 

Abfallarten das Überwachungszeichen der obengenannten technischen Überwachungsorganisation oder Entsorgergemeinschaft 

und die Bezeichnung

„Entsorgungsfachbetrieb“
gemäß § 56 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes in Verbindung mit der Entsorgungsfachbetriebeverordnung zu führen.

6. Prüfungsdatum:
04.07.2023

7. Sachverständiger, der die Überprüfung durchgeführt hat:

7.1 Name: Hammann Vorname: Walter

7.2 Unterschrift (nur für die Ausstellung in Papierform):

8. Ausstellungsdatum:
21.08.2023

9. Leiter/Leiterin der Zertifizierungsorganisation:

9.1 Name: Dr.  Weyers Vorname: Markus

9.2 Unterschrift (nur für die Ausstellung in Papierform):

Zertifikat
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: PT10000677
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: PT10000677
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 1 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002001122006 / 0338 (25. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Becker Umweltdienste GmbH Perleberg

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Becker Umweltdienste GmbH Perleberg, Fuhrpark
      1.2 Straße:Bad Wilsnacker Straße  47
      1.3 Staat: DE Bundesland: BB Postleitzahl:19322 Ort: Wittenberge

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
1.1 Fuhrpark;

Sammeln und Befördern von Abfällen aus Industrie, Gewerbe, Kommunen und privaten Haushalten
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: PA10001600
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: PA10001600
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 2 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002001122006 / 0338 (25. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Becker Umweltdienste GmbH Perleberg

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Becker Umweltdienste GmbH Perleberg, Abfallsortieranlage
      1.2 Straße:Bad Wilsnacker Straße  47
      1.3 Staat: DE Bundesland: BB Postleitzahl:19322 Ort: Wittenberge

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
1.2 Abfallsortieranlage; hier: Freilager mit Lagerboxen und Ballenlager sowie Annahmebereich und Lagerbereich in der Halle;

Freilager mit Lagerboxen und Ballenlager sowie Annahmebereich und Lagerbereich in der Halle; (Anlage zur zeitweiligen Lagerung von nicht 

gefährlichen Abfällen mit einer Gesamtlagerkapazität von 100 to und mehr, Anlagenart Nr. 8.12.2 des Anhangs 1 der 4. BImSchV) ;

Ballenpresse mit vorgeschalteter manueller Sortierung zur Fehlwurfentnahme und Veredelung;

(Anlage zur sonstigen Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen von 10 to oder mehr je Tag, Anlagenart Nr. 8.11.2.4 des Anhangs 1 der 4. 

BImSchV);
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

020104 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen) hier: Agrarfolien

150101 Verpackungen aus Papier und Pappe  

150102 Verpackungen aus Kunststoff  

150103 Verpackungen aus Holz  

150104 Verpackungen aus Metall  

150105 Verbundverpackungen  

150106 gemischte Verpackungen  

150109 Verpackungen aus Textilien  

160119 Kunststoffe hier: Stoßfänger

170203 Kunststoff  

191201 Papier und Pappe  

191212 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung 
von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

 

200101 Papier und Pappe  
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: PA10003489
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 3 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002001122006 / 0338 (25. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Becker Umweltdienste GmbH Perleberg

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Becker Umweltdienste GmbH Perleberg, Freilager
      1.2 Straße:Bad Wilsnacker Straße  47
      1.3 Staat: DE Bundesland: BB Postleitzahl:19322 Ort: Wittenberge

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
1.3 Freilager für gefährliche und nicht gefährliche Abfälle; hier: Lagerboxen und Containerstellflächen mit Rampe;

(Anlage zur zeitweiligen Lagerung von gefährlichen Abfällen mit einer Gesamtlagerkapazität von 30 to bis weniger als 50 to sowie von nicht 

gefährlichen Abfällen mit einer Gesamtlagerkapazität von 100 to oder mehr, Anlagenart Nrn. 8.12.1.2 und 8.12.2  des Anhangs 1 der 4. 

BImSchV);
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

100101 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der 
unter 10 01 04 fällt

120117 Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen

150106 gemischte Verpackungen

150107 Verpackungen aus Glas

150203 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 15 02 02 fallen

160103 Altreifen

160119 Kunststoffe

160120 Glas

160199 Abfälle a. n. g.

170202 Glas

170301* kohlenteerhaltige Bitumengemische

170303* Kohlenteer und teerhaltige Produkte

170601* Dämmmaterial, das Asbest enthält

170603* anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält

170605* asbesthaltige Baustoffe

170903* sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe 
enthalten

180101 spitze oder scharfe Gegenstände (außer 18 01 03)

180104 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine 
besonderen Anforderungen gestellt werden (z. B. Wund- und Gipsverbände, Wäsche, 
Einwegkleidung, Windeln)

190801 Sieb- und Rechenrückstände

190802 Sandfangrückstände

190905 gesättigte oder gebrauchte Ionenaustauscherharze

191205 Glas

200101 Papier und Pappe

200102 Glas

200301 gemischte Siedlungsabfälle

200307 Sperrmüll
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: PA10004194
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: PA10004194
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 4 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002001122006 / 0338 (25. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Becker Umweltdienste GmbH Perleberg

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Becker Umweltdienste GmbH Perleberg, WHG-Fläche
      1.2 Straße:Bad Wilsnacker Straße  47
      1.3 Staat: DE Bundesland: BB Postleitzahl:19322 Ort: Wittenberge

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
1.4 WHG-Fläche zur Lagerung und Behandlung ; hier: Stellfläche für Container, Tanks und Behälter;

WHG-Fläche mit Stellfläche für Container, Tanks und Behälter; 

(Anlage zur zeitweiligen Lagerung von gefährlichen Abfällen mit einer Gesamtlagerkapazität von 30 to bis weniger als 50 to, Anlagenart: Nr. 

8.12.1.2 des Anhangs 1 der 4. BImSchV); Erhöhung Gesamtlagerkapazität um 20 t sowie Erweiterung Lagerbereich um 100 m²;

Anlage zur Phasentrennung bei Öl-/Wassergemischen;

(Anlage zur Behandlung von gefährlichen Abfällen mit einer Durchsatzkapazität an Einsatzstoffen von 1 to bis weniger als 10 to am Tag, 

Anlagenart: Nr. 8.11.1.2 des Anhangs 1 der 4. BImSchV);
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

020204 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung

110112 wässrige Spülflüssigkeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 11 fallen

130501* feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern

130502* Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern

130503* Schlämme aus Einlaufschächten

130508* Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern

150202* Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und 
Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

160103 Altreifen

160107* Ölfilter

160211* gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe, HFCKW oder HFKW enthalten

160213* gefährliche Bauteile enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 
02 09 bis 16 02 12 fallen

160601* Bleibatterien

200108 biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle

200121* Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle

200133* Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie 
gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten

200135* gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: PA10003738
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: PA10003738
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 5 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002001122006 / 0338 (25. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Becker Umweltdienste GmbH Perleberg

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Becker Umweltdienste GmbH Perleberg, Holzplatz
      1.2 Straße:Zur Karthane  14
      1.3 Staat: DE Bundesland: BB Postleitzahl:19322 Ort: Wittenberge

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
2.1 Holzplatz; hier: Lagerplatz, Baggersortierung und Holzshredder;

Freilager für nicht gefährliche Althölzer;

(Anlage zur zeitweiligen Lagerung von nicht gefährlichen Abfällen mit einer Gesamtlagerkapazität von 100 t oder mehr, Anlagenart: Nr. 8.12.2 

des Anhangs 1 der 4. BImSchV);

Mobiler Schredder mit vorgeschalteter Fehlwurfentnahme;

(Anlage zur sonstigen Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen von 10 t oder mehr je Tag, Anlagenart: Nr. 8.11.2.4 des Anhangs 1 der 4. 

BImSchV);
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

150103 Verpackungen aus Holz

170201 Holz

191207 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt

200138 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt

Seite 11 von 20 zu ZZEE002001122006



2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: PA10000429
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 6 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002001122006 / 0338 (25. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Becker Umweltdienste GmbH Perleberg

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Becker Umweltdienste GmbH Perleberg, Lagerflächen Bauabfall
      1.2 Straße:Zur Karthane  14
      1.3 Staat: DE Bundesland: BB Postleitzahl:19322 Ort: Wittenberge

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
2.2 Lagerflächen für Bauabfall, hier: Lagerboxen am Sortierplatz und Sicherungshalle);

Sortierplatz mit Lagerboxen im Freilager und Container-/ Behälterstellfläche in der Sicherungshalle; (Anlage zur zeitweiligen Lagerung von 

nicht gefährlichen Abfällen mit einer Gesamtlagerkapazität von 100 t oder mehr und Anlage zur zeitweiligen Lagerung von gefährlichen 

Abfällen mit einer Gesamtlagerkapazität von 30 t bis weniger als 50 t, Anlagenart: Nrn. 8.12.2 und 8.12.1.2 des Anhangs 1 der 4. BImSchV);
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

020110 Metallabfälle

030310 Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtrennung

100201 Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke

100210 Walzzunder

100302 Anodenschrott

100305 Aluminiumoxidabfälle

101208 Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen)

101314 Betonabfälle und Betonschlämme

110501 Hartzink

120101 Eisenfeil- und -drehspäne

120102 Eisenstaub und -teilchen

120103 NE-Metallfeil- und -drehspäne

120104 NE-Metallstaub und -teilchen

150101 Verpackungen aus Papier und Pappe

150102 Verpackungen aus Kunststoff

150104 Verpackungen aus Metall

150105 Verbundverpackungen

150106 gemischte Verpackungen

150109 Verpackungen aus Textilien

150202* Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und 
Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

160117 Eisenmetalle

160118 Nichteisenmetalle

160120 Glas

160214 gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13 fallen

170101 Beton

170102 Ziegel

170103 Fliesen und Keramik

170106* Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die 
gefährliche Stoffe enthalten

170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 
01 06 fallen

170202 Glas
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

170203 Kunststoff

170204* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe 
verunreinigt sind

170302 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen

170401 Kupfer, Bronze, Messing

170402 Aluminium

170403 Blei

170404 Zink

170405 Eisen und Stahl

170406 Zinn

170407 gemischte Metalle

170411 Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen

170503* Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten

170504 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen

170508 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt

170604 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt

170802 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen

170903* sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe 
enthalten

170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 
02 und 17 09 03 fallen

190102 Eisenteile, aus der Rost- und Kesselasche entfernt

191002 NE-Metall-Abfälle

191201 Papier und Pappe

191202 Eisenmetalle

191203 Nichteisenmetalle

191204 Kunststoff und Gummi

191205 Glas

191206* Holz, das gefährliche Stoffe enthält

191212 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung 
von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

200136 gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 
21, 20 01 23 und 20 01 35 fallen

200140 Metalle

200201 biologisch abbaubare Abfälle

200202 Boden und Steine

200301 gemischte Siedlungsabfälle Umschlag

200303 Straßenkehricht
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

200306 Abfälle aus der Kanalreinigung

200307 Sperrmüll

200399 Siedlungsabfälle a. n. g.
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: PA10000429
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 7 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002001122006 / 0338 (25. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Becker Umweltdienste GmbH Perleberg

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Becker Umweltdienste GmbH Perleberg, Bauabfallsortieranlage
      1.2 Straße:Zur Karthane  14
      1.3 Staat: DE Bundesland: BB Postleitzahl:19322 Ort: Wittenberge

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
2.3 Bauabfallsortieranlage; hier: Sortieranlage mit Sortierplatz;

Sortieranlage mit Sortierplatz und Lagerboxen mit Baggersortierung;

(Anlage zur sonstigen Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen mit einer Durchsatzkapazität von 10 t oder mehr je Tag, Anlagenart: Nr. 

8.11.2.4 des Anhangs 1 der 4. BImSchV);

Die Anlage ist eine Vorbehandlungsanlage im Sinne des § 6 GewAbfV (Verwertungskaskade) und eine Aufbereitungsanlage im Sinne des § 9 

GewAbfV. Die Einhaltung der Anforderungen gemäß §§ 6 und 10 GewAbfV werden bestätigt.
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

030310 Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtrennung

101314 Betonabfälle und Betonschlämme

150106 gemischte Verpackungen

170101 Beton

170102 Ziegel

170103 Fliesen und Keramik

170302 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen

170504 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen

170604 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt

170802 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen

170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 
02 und 17 09 03 fallen

191212 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung 
von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

200202 Boden und Steine

200301 gemischte Siedlungsabfälle

200303 Straßenkehricht

200307 Sperrmüll

200399 Siedlungsabfälle a. n. g.
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: PA10B00317
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 8 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002001122006 / 0338 (25. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Becker Umweltdienste GmbH Perleberg

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Becker Umweltdienste GmbH Perleberg Recyclinghof
      1.2 Straße:Hermann-Graebke-Straße  3
      1.3 Staat: DE Bundesland: BB Postleitzahl:16928 Ort: Pritzwalk

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
3.1 Freilager mit Containerstellflächen; hier: Kleinannahmestelle/Recyclinghof;

WHG-Fläche mit Stellfläche für Container, Tanks und Behälter;

(baurechtlich genehmigte Anlage zur zeitweiligen Lagerung von nicht gefährlichen Abfällen mit einer Gesamtlagerkapazität von weniger als 

100 t und Anlage zur zeitweiligen Lagerung von gefährlichen Abfällen mit einer Gesamtlagerkapazität von 25 t);
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

150101 Verpackungen aus Papier und Pappe

150104 Verpackungen aus Metall

150107 Verpackungen aus Glas

150110* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe 
verunreinigt sind

160103 Altreifen Max. Lagerkapazität 3 t

160117 Eisenmetalle

160118 Nichteisenmetalle

160120 Glas

160211* gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe, HFCKW oder HFKW enthalten

160213* gefährliche Bauteile enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 
02 09 bis 16 02 12 fallen

160214 gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13 fallen

160601* Bleibatterien

170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 
01 06 fallen

170202 Glas

170301* kohlenteerhaltige Bitumengemische

170303* Kohlenteer und teerhaltige Produkte

170407 gemischte Metalle

170603* anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält Max. Annahmekapazität 0,1 t/d, max. Lagerkapazität 0,5 t

170605* asbesthaltige Baustoffe

170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 
02 und 17 09 03 fallen

191202 Eisenmetalle

200101 Papier und Pappe

200102 Glas

200121* Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle

200123* gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten

200133* Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie 
gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten

200134 Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen

200135* gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen

200136 gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 
21, 20 01 23 und 20 01 35 fallen

200140 Metalle
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

200201 biologisch abbaubare Abfälle

200307 Sperrmüll
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 Zertifikat zur  

 

 Vorbehandlungsanlage und Aufbereitungsanlage 
 gemäß Gewerbeabfallverordnung - GewAbfV 

 (Beiblatt zum EdDE-Zertifikat Nr. 0338 vom 21.08.2023) 
 

Die Becker Umweltdienste GmbH Perleberg, Betriebsstätte Karthane, wurde bei der Begutachtung zum 
Entsorgungsfachbetrieb entsprechend der Anforderungen der Gewerbeabfallverordnung am 04.07.2023 
durch den Sachverständigen Walter Hammann überprüft. Grundlage für die Einstufung als 
Vorbehandlungsanlage und Aufbereitungsanlage nach § 2 GewAbfV ist die Vor-Ort Überprüfung aller 
Anforderungen der  GewAbfV durch den benannten Sachverständigen im Rahmen der jährlichen 
Überprüfung zum Entsorgungsfachbetrieb vom 04.07.2023.  

Das Konzept der Vorbehandlungsanlage und der Aufbereitungsanlage ist technisch und organisatorisch 
geeignet, die Vorbehandlung gemischter Gewerbeabfälle i.S.d. § 6 GewAbfV sowie die Aufbereitung 
bestimmter Bau- und Abbruchabfälle i.S.d. § 9 GewAbfV sicherzustellen. Sowohl die Vorbehandlungsanlage 
als auch die Aufbereitungsanlage erfüllen die Anforderungen der GewAbfV, insbesondere hinsichtlich der 
durchgeführten Tätigkeiten und der technischen Voraussetzungen an eine Vorbehandlungsanlage und an 
eine Aufbereitungsanlage, der Einhaltung des Standes der Technik als Teil einer Verwertungskaskade. 

Somit erfüllt die unten bezeichnete Betriebsstätte die Anforderungen an eine Vorbehandlungsanlage und an 
eine Aufbereitungsanlage im Sinne der GewAbfV und ist berechtigt, die Bezeichnung 

 

Vorbehandlungsanlage und Aufbereitungsanlage  
gemäß der Gewerbeabfallverordnung 

für gemischte gewerbliche Siedlungsabfälle und für gemischte Bau- und Abbruchabfälle 
 

zu führen, solange das EdDE-Entsorgungsfachbetriebezertifikat Nr. 0338 vom 21.08.2023 gültig ist.  

Die erforderliche jährliche Überwachung erfolgt spätestens im Prüfmonat: Juli 2024. 

 

 

 

Anschrift der anerkannten Betriebsstätte:  
Becker Umweltdienste GmbH Perleberg 
Karthane (BSR) 
Zur Karthane 14 
19322 Wittenberge 

Anschrift des Zertifizierers: 
EdDE-Entsorgergemeinschaft der Deutschen 
Entsorgungswirtschaft e.V.  
Von- der-Wettern-Straße 25 
51149 Köln 

Kennnummern nach § 28 NachwV:    
Entsorgernummer: PA1000042 
Erzeugernummer: PE1002786 
Freistellungsnummer: ./.  
 

 

 
 

______________________________________ 
(Sachverständiger Walter Hammann) 

Zuständige Genehmigungsbehörde:   
Landesumweltamt Brandenburg, Potsdam. 
 

 

 
 

______________________________________ 
(GF EdDE Dr. Markus Weyers) 
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